
Antwort: Das Bundesamt für Seeschifffahrt  

und Hydrographie ist in Amtshilfe auf Anfrage 

des zuständigen Amtes für Katastrophenschutz 

des Landes Schleswig-Holstein vom 8. Dezem-

ber 2008 tätig geworden. Vom 9. Januar 2009 

bis zum 11. Januar 2009 untersuchte das 

VWFS »Atair« ein Gebiet von ein mal zwei See-

meilen um die Sollposition südlich von Helgo-

land mit Side-Scan-Sonar und Chirp-Sonar. Auf 

drei Positionen wurden dabei Ansammlungen 

von Kleinstobjekten am Meeresgrund geortet. 

Eine Aussage, worum es sich bei den Objek-

ten handelt und in welchem Zustand sie sich 

befinden, kann durch die Untersuchung nicht 

getroffen werden. Dieses Ergebnis der Suche 

wurde dem Amt für Katastrophenschutz des 

Landes Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 

23. Januar 2009 übermittelt. Darüber hin-

aus hat die Bundesregierung keine weiteren 

Erkenntnisse.

Antwort: Auf die Antwort zu Frage 1 wird 

verwiesen.

Auch nach 60 Jahren: Munition ist und bleibt 

gefährlich für Mensch und Umwelt.



Antwort: Das BSH hat dem Amt für Katastro-

phenschutz des Landes Schleswig-Holstein mit 

dem oben genannten Schreiben vom  

23. Januar 2009 das VWFS »Atair« im Rah-

men der Amtshilfe als Plattform für weitere 

Untersuchungen angeboten.

Antwort: Mit den unter der Antwort zu Frage 

2 beschriebenen Methoden lassen sich Objekte 

lediglich orten. Ergänzend wird auf die Antwort 

zu Frage 1 verwiesen.

Antwort: In Auswertung der oben genann-

ten Untersuchungsfahrt wurde mit NfS 09/09 

(Nachrichten für Seefahrer) das südlich von 

Helgoland in den vier BSH-Seekarten 3, 88, 

49 und 103 bereits zuvor ausgewiesene Muni-

tionsversenkungsgebiet in seiner Lage den 

Fundstellen der Kleinstobjekte angepasst. Die 

verwendete kartographische Signatur überdeckt 

deren geographische Position jetzt vollständig 

und weist damit insbesondere die lokale Fische-

rei darauf hin, hier grundnahe Fischerei zu 

vermeiden.

Antwort: Auf die Antwort zur Frage 1 wird 

verwiesen.

Antwort: Aus dem Umstand, dass es sich bei 

den von den Alliierten versenkten Giftgasgrana-

ten möglicherweise um Reichsmunition handelt, 

ergibt sich auf der Grundlage des Allgemeinen 

Kriegsfolgengesetzes (AKG) kein Anspruch des 

Landes gegen den Bund auf Erstattung der Kos-

ten einer Entgiftung.

Frisch gefischt vor Helgoland:  

Versenkte Munition.
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